
Chessi-Cup Reglement  
 
Art. 1.1 Grundsätzlich wird nach den Regeln des IIHF und SEHV 

gespielt.Inklusiv neue Schiri-Regeln, mit Unentschieden, OHNE 
Verlängerung! 

 
Art. 1.2 NEU ab Saison 2009/10: Alle Mannschaften spielen 
                    „ Seniorenregeln Plus“, Heim- und Auswärtsspiele, inklusive  
                     Finalspiel! 
 
Art. 2.1 Jede Heimmannschaft muss ZWEI OFFIZIELLE Schiedsrichter stellen.  
 (Bei kurzfristigen Schiri-Absagen muss der Gegner vor Spielbeginn 

informiert sein.Und nach Wunsch des Gegners muss ein Spieler der 
Heimmannschaft als 2.Schiri pfeifen!) 

 
 
Art. 2.2 Die Schiedsrichterkosten sind von der Heimmannschaft zu tragen. 
 
 
Art. 3.1 Pro Match dürfen maximal 2 vom SEHV-Lizenzierte Spieler, 3. oder 

4. Liga, exklusive Goalie , (Goalie max.3/4 Liga) eingesetzt 
werden!!! Der Mannschaftsführer ist verantwortlich abzuklären, ob 
allenfalls vom SEHV ausgestellte Lizenzen für seine Spieler vorhanden 
sind. Tel. 01 / 306. 50. 50 SEHV 

 Für 1.und 2. Ligaspieler besteht nach Ligaspielzeit, 1 Jahr 
Spielsperre zum Chessi-Cup. 

 
 
Art. 3.2 Junioren gelten als SEHV-Lizenzierte Spieler.                                                     

Alle Spieler müssen Minimum 16 Jahre alt sein!!!  
 
 
Art. 3.3 Jeder Spieler muss beim Chessicupstart im Besitz einer 

gültigen Chessi-Cup Lizenz sein.( Erstes Spiel ) 
 Nachlizenzierungen sind bis 31.Dezember der laufenden Saison 

möglich! Jedoch nur 4 Lizenzen, inkl. der 2 provisorischen pro 
Mannschaft.  
Neue Lizenzen Fr. 20.-   
Danach Lizenzgegühr Fr. 10.- pro Spieler/pro Jahr, an HTL 
als Startgeld Chessicup. 

 Da die Lizenz ohne Foto ist, müssen die Spieler zwecks 
Stichkontrollen immer ein Ausweis bei sich haben.  

 
Art. 3.4 Transferiert ein Spieler während der Saison zu einer anderen, ebenfalls            
 an der Chessi-Cup Meisterschaft teilnehmenden Mannschaft, so hat er 

für die restliche Zeit der Saison mit der neuen Mannschaft zu spielen! 
Es dürfen max. 2 Spieler  pro Saison so transferiert werden! 



 
 
Art. 4.0 Zuwiderhandlungen gegen Art. 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4  haben eine 

Forfait-Niederlage von 5:0 Toren zur Folge für das betreffende 
Spiel! 

  
 
Art. 4.1 Das Lizenzen-Buch und Matchblatt muss vor dem Match den Schiris zur 

Kontrolle abgegeben werden. Es wird mit offiziellen SEHV-
Matchblättern gespielt.Die Heimmannschaft ist für das sauber 
ausgefüllte Matchblatt verantwortlich!  

 
Art. 4.2 Resultatmeldung: Max. 2 Stunden nach Matchschluss!!! Dem 

Internetverantwortlichen  H.P. Tschabold via Mail oder SMS    
079/466.08.88 / info@tschabi.ch 

  
 
Art. 5.0 Eine Aufwärmzeit von min. 10 Minuten muss gewährleistet werden! 
 
 
Art. 5.1 Falls nach der Aufwärmzeit 10 Minuten lang immer noch zu wenig 

Spieler ( 5 Feldspieler und 1 Goalie ) sind, verliert fehlbare 
Mannschaft mit einer Forfait-Niederlage von 5:0 Toren. 

 
 
Art. 5.2 Wenn immer möglich muss eine Eiszeit von 2 Stunden gemietet 

werden. 
  Die jeweilige Heimmannschaft trägt die Eiskosten. 
 
 
Art. 5.3 Jede Mannschaft muss immer 2 Stoppuhren bereit halten: Spielzeit 

und gestoppte Strafen. Oder mit offizieller Matchuhr möglich. 
 
 
Art. 5.4 Spielzeit: 3 x 30 min. (ungestoppt !) oder 3 x 20 min. (gestoppt !)  

je nach Eiszeit. Oder die ersten 20 Min. ungestoppt,dann 2 x 20Min. 
gestoppt. 

 Strafen:  Müssen gestoppt werden ! 
 
 
Art. 5.5 Es muss min. 1 Pause während dem Spiel abgehalten werden ! 

Getränke organisiert jede Mannschaft selber !Die Heimmannschaft ist 
verantwortlich für Getränke der Schiedsrichter. 

 
 
Art. 5.6 Matchstrafe: Fr. 75.- 
 Spieldauer:   Fr. 50.-    Beträge sind an Regina Spahni in Chessi-Cup 

Kasse zu bezahlen. (Telefone, HV-Getränke ) 



 Strafgelder müssen 30 Tage nach dem letzten Chessi-Cupspiel bezahlt 
sein ! Sonst erhält derjenige Spieler keine Lizenz mehr und sein Team 
muss das Strafgeld bezahlen !!! 

 
Art.5.7         Bei Spielabbruch wegen äusseren Umständen,-wie Regen/Schnee,wird 

das Spiel gewertet wenn 30 Minuten der effektiven SPIELZEIT 
gespielt wurde. 

       
 
 
Art. 5.8 Bei Terminänderungen während der Saison müssen schriftlich 

folgende Partner via Brief,Fax oder Mail exakt informiert werden: 
Gegener, Homepage HTL, R.Spahni, Schiedsrichter. 
„Unstimmigkeiten können ein 5:0 Forfait Niederlage zur Folge haben! 

 
 Bei  Matchverschiebung 7 Tage und mehr  vor dem Spiel,regeln die 

Mannschaften den neuen Spieltermin und Kosten selber .Wenn der 
Gegner absagt,und das Eis kann durch die Heimmannschaft nicht 
weiterverwendet werden(anderer Gegner,Trainingseis, 
zurückgeben),übernimmt die absagende Mannschaft die ganzen 
Eiskosten. 

 
Art. 5.9 Bei Absage  innerhalb 6 Tage vor dem Spiel oder bei einem Spiel das 

Forfait gegeben wird, gibt es 2 Punkte Abzug für die absagende 
Mannschaft. Und die Hälfte der entstandenen Kosten des Matches wird 
ebenfalls von der absagenden Mannschaft der anderen zurückerstattet. 
(Nur wenn der Gegner absagt,die Heimmannschaft kann z.B. so noch 
trainieren. 

                   Wenn  die Heimmannschaft absagt,muss sie die ganzen Kosten 
übernehmen. 

  
 
 
Art. 6.0 Rangierung:  - PUNKTE 
    - TORDIFFERENZ 

- DIREKTBEGEGNUNG 
 

Der Gewinner des Chessi Cups wird mittels eines Finalspiels zwischen 
den zwei bestplatzierten Teams nach der Qualifikation ausgemacht. 
Es wird ohne Verlängerung gespielt.Falls Unentschieden würde ein 
Penaltyschiessen entscheiden.Je 3 Spieler pro Team.Wenn dann immer 
noch Unentschieden,geht es nach dem K.O System. 
 
Jede Mannschaft bezahlt Anfang Saison Fr. 50.- an die Kosten des 
Chessifinals.Für denn Restbetrag inkl. einem Schiedsrichter kommen die 
zwei Finalisten auf.Ein Schiedsrichrter und „Hüsli-Lüt“ wird von Htl 
übernommen. 

 



   
Die Qualifikationsspiele müssen nach dem ersten März Wochenende 
abgeschlossen sein. Bei Spielen die bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
ausgetragen sind verliert die Heimmannschaft Forfait. (Ausser bei 
verschobenen Matchs,bei denen KEINE Möglichkeit bestand,dass sie 
bis zum 1. März Wochenende ausgetragen werden konnten). 

 
Der Chessi Cup Organisator reserviert vorgängig 1 Matcheis und 2 
Schiedsrichter im März. 
Nach Möglichkeit an einem Freitag in einer Halle. 
Die Eis- und Schiedsrichterkosten werden von beiden Teams geteilt. 

  
 
Art. 6.1 Der Erstplatzierte erhält den Wanderpreis für ein Jahr.( Chessi ). 

                                        Das Chessi bleibt jedoch immer ein Wanderpreis. 
Der Chessi-Cupgewinner graviert die Chessiplakette und bringt 
das Chessi in gutem Zustand zurück! 
Der Saisonsieger erhält ein kleines Präsent, in Form von Getränken und 
/ oder Lebensmitteln. ( Organ. HTL ) 
 
 

   
Art. 7.0 Bei Unstimmigkeiten / Unsportlichkeit / Grosser Überlegenheit einer 

Mannschaft kann die Mehrheit der Mannschaften / Mannschaftsführer 
entscheiden über einen Ausschluss einer Mannschaft aus dem Chessi-
Cup.  

 
 
Art. 8.0 VERSICHERUNG IST SACHE JEDES EINZELNEN SPIELERS !! 
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